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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Was prägte 2012 die Schweizer Politik? Welches waren die bedeutenden Geschäfte im
Parlament? Und was hat die politisch interessierte Öffentlichkeit bewegt? Nachfolgend
werden die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2012 zusammengefasst und anschliessend
nach Thema geordnet aufgelistet. Mit den Links gelangen Sie direkt zu diesen im
Berichtsjahr zentralen Geschäften und Ereignissen. Vous trouverez ici la version
française de cet article.

Das politische Jahr 2012 war geprägt von härter werdenden aussenpolitischen
Auseinandersetzungen. Eigentlich hätte sich die Schweiz in einer guten
Ausgangsposition befunden: Sie blieb auch 2012 von den wirtschaftlichen Verwerfungen
im EU-Raum weitgehend verschont, was sich etwa im Staatsrechnungsüberschuss von
CHF 1.3 Mia., im widerstandsfähigen Arbeitsmarkt mit tiefen Arbeitslosenquoten oder
im zwar geringen, aber im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum zeigt. Auch der dank Devisenmarktinterventionen der
Schweizerischen Nationalbank bei einer Untergrenze von CHF 1.20 gehaltene Euro-
Wechselkurs zeugt von der wirtschaftlichen Stärke der Eidgenossenschaft. Dennoch
wurde der Schweiz im Berichtjahr ihre aussenpolitisch schwache Position vor Augen
geführt. Davon zeugen etwa die Umsetzung des FATCA-Abkommens mit den USA, die
das Bankgeheimnis weiter aufweicht, die nur sehr schleppenden Verhandlungen mit
den Vereinigten Staaten im Steuerstreit, oder auch die gescheiterten Abkommen mit
Deutschland zu den Abgeltungssteuern und zum Fluglärm. Ein rauer aussenpolitischer
Wind wehte der Schweiz auch in den nach wie vor durch institutionelle Fragen
blockierten Verhandlungen mit der EU ins Gesicht. Das Anrufen der Ventilklausel
gegenüber acht osteuropäischen EU-Staaten durch den Bundesrat im April war, obwohl
lediglich symbolische Wirkung entfaltend, einer Entspannung der Situation auch nicht
eben dienlich. Für das Anfang Berichtjahr von Bundesrat Didier Burkhalter
übernommene EDA dürften schwierige Zeiten bevorstehen. Die Schweizer Bürgerinnen
und Bürger sprachen allerdings ihr Vertrauen in die Aussenpolitik des Bundes aus,
indem sie die Auns-Initiative «Staatsverträge vors Volk» deutlich verwarfen.

Für einigen von medialer Aufmerksamkeit begleiteten Wirbel sorgte im Berichtjahr auch
der noch 2011 gefällte Entscheid des Bundesrates, 22 Kampfflugzeuge des
schwedischen Typs Gripen anzuschaffen. Negative Evaluationsberichte, ein
Untersuchungsbericht der Sicherheitspolitischen Kommission, der den Kauf als riskant
bezeichnete, eine überaus kritische Haltung auch der bürgerlichen Parteien und in
Umfragen sich abzeichnende Bedenken in der Bevölkerung führten zu einem
eigentlichen Tauziehen. Dem Bundesrat, der Mitte November in seiner Botschaft CHF
3.126 Mia. für den Kauf beantragte, gelang dabei im Berichtjahr kein Befreiungsschlag.

Wichtige Pflöcke wurden 2012 in der Agrarpolitik und bei der Raumplanung
eingeschlagen. Die Räte beugten sich über die Agrarpolitik 2014 bis 2017, die eine
nachhaltigere und wirtschaftlich leistungsfähigere Landwirtschaft zum Ziel hat. Die
umstrittene Revision der Direktzahlungen stiess in beiden Kammern auf Unterstützung.
Die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG), die als indirekter Gegenvorschlag für
die Landschaftsinitiative ausgearbeitet worden war, konnte nach einigem Hin und Her
im Berichtjahr unter Dach und Fach gebracht werden. Heftig umstritten war dabei die
Rückzonungspflicht bei überdimensionierten Bauzonen. Dieser Punkt war nicht nur
Auslöser für ein durch den Gewerbeverband (SGV) lanciertes, erfolgreich zustande
gekommenes Referendum, sondern auch für einen CVP-internen Streit. Da die
Rückzonungspflicht vor allem im Kanton Wallis eine grosse Reduktion von Bauzonen
nach sich ziehen würde, drohte die CVP-Sektion Wallis mit einem Austritt aus der
Mutterpartei, weil sich diese im Parlament auf die Seite der Befürworter gestellt hatte.
Die Abstimmung über das RPG wurde auf Frühjahr 2013 angesetzt. Mit der
überraschenden Annahme der Zweitwohnungsinitiative und der Ablehnung von drei
Initiativen zur Wohneigentumsförderung mischte auch die Schweizer Bevölkerung
direkt an der Raumpolitik mit. Während die Idee des Bausparens für die nächsten Jahre
vom Tisch ist, dürfte die Zweitwohnungsinitiative die Gemüter noch längere Zeit
bewegen. Das mit einer knappen Mehrheit (50.6 % Ja-Stimmenanteil) angenommene
Begehren will den Anteil an Zweitwohnungen in einer Gemeinde auf 20 Prozent
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beschränken. Nach der Annahme der Volksinitiative wurde um ihre Umsetzung
gerungen. Insbesondere die betroffenen Tourismusregionen versuchten Einfluss auf die
geplante Übergangsverordnung zu nehmen, was wiederum die Initianten von «Helvetia
Nostra» zu juristischen Schritten verleitete.

Im Berichtsjahr legte der Bundesrat die Energiestrategie 2050 vor, mit der er den
historischen Entscheid aus dem Vorjahr bekräftigt, künftig auf Atomstrom verzichten zu
wollen. Ein erstes Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau der
Energieversorgung wurde im Herbst 2012 in die Vernehmlassung geschickt. Die im
Berichtjahr eingereichten Initiativen der GLP, die eine ökologische Steuerreform
fordert und der GP, die einen früheren Ausstieg aus der atombasierten
Energieversorgung fordert, sorgen dafür, dass die Energiepolitik für längere Zeit wichtig
bleiben wird. Mit der Unterzeichnung eines Zusatzprotokolls mit der Stiftung
Klimarappen strebte die Regierung zudem das im Kyoto-Protokoll vereinbarte CO2-
Reduktionsziel an, dessen Erreichung mit den bisherigen Massnahmen noch in weiter
Ferne lag.

Wenig Einigkeit gab es 2012 in der Gesundheitspolitik. Die Räte zerzausten im
Berichtjahr die 6. IV-Revision, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verwarfen die
Managed Care Vorlage, die in den Räten noch auf Zustimmung gestossen war, deutlich
und die Kammern konnten sich nicht über das Bundesgesetz über Prävention und
Gesundheitsförderung einigen, das letztlich am Widerstand des Ständerates
scheiterte.

Das anhaltende Wachstum der Bevölkerung – die ständige Wohnbevölkerung
überschritt im August 2012 die 8-Millionen-Grenze – hatte nicht zuletzt auch
Auswirkungen auf die Verkehrspolitik. Im Berichtjahr zeigte sich der Ständerat bei der
Beratung zur Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) von seiner
spendablen Seite. Er nahm teilweise aus taktischen Gründen derart viele zusätzliche
Ausbauprojekte auf, dass das Investitionsvolumen mit CHF 6.4 Mia.fast doppelt so hoch
ausfiel, wie von der Regierung vorgesehen (CHF 3.5 Mia.). Gleichzeitig sprach sich die
kleine Kammer für eine Erhöhung des Preises der Autobahnvignette zwecks
Finanzierung des Strassenverkehrs auf CHF 100 aus. Beides wird 2013 in der grossen
Kammer für Gesprächsstoff sorgen. Ebenfalls für viel mediales Echo sorgte der
Entscheid des Bundesrates, zwecks Sanierung des Gotthard-Strassentunnels eine
zweite Röhre bauen zu wollen. Eine solche habe finanzielle Vorteile und mit der
Beschränkung auf jeweils eine Fahrspur im neuen und im sanierten Tunnel werde der
Alpenschutzartikel eingehalten. Während bürgerliche Parteien, Wirtschaftsverbände
und der Kanton Tessin den Entscheid begrüssten, wurde er von Links-Grün und dem
Kanton Uri heftig kritisiert.

Wachsendes Interesse wurde 2012 der Familienpolitik zuteil. Die Räte sprachen sich für
eine Verankerung eines Familienartikels in der Verfassung aus, der eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf anstrebt. Das obligatorische Referendum wurde
für 2013 angesetzt. In seiner Botschaft stellte sich der Bundesrat gegen die
Familieninitiative der SVP, die einen Steuerabzug für die Selbstbetreuung von Kindern
verlangt. Im Dezember kamen zudem zwei Initiativen der CVP zu Stande, die beide
steuerliche Erleichterungen für Familien bzw. Ehepaare verlangen.

Es dürfte der medialen Logik der Bewirtschaftung möglichst publikumswirksamer
politischer Ereignisse geschuldet sein, dass von der Schweizerischen Politik im Jahr
2012 auch skandalumwitterte Schicksale politisch exponierter Personen haften bleiben.
Freilich hatten sowohl der Fall «Hildebrand» als auch der Fall «Zuppiger» ihren
Ursprung bereits im Vorjahr, politische Wirkung entfalteten sie aber im Berichtjahr.
Nationalbankchef Philipp Hildebrand trat aufgrund des Vorwurfs, die Einführung der
Frankenkursuntergrenze zur persönlichen finanziellen Bereicherung genutzt zu haben,
von seinem Posten zurück. Ein Nachspiel sollte dies für Christoph Blocher haben, der
die Affäre ins Rollen gebracht hatte, gegen den ein Strafverfahren eröffnet wurde und
dem die Immunität entzogen wurde. Bruno Zuppiger, der 2011 als aussichtsreicher
Bundesratskandidat galt, sich dann aber aufgrund eines Verdachts auf Veruntreuung
zurückziehen musste, trat nach langem Zögern und grossem Druck seiner Partei erst zu
Beginn der Herbstsession auch als Nationalrat zurück. Ein handfester Skandal in der
Bundesverwaltung wird 2012 unter dem Stichwort «Insieme» in Erinnerung bleiben. Die
Kosten eines seit 2001 beschlossenen Informatikprojektes unter diesem Namen liefen
derart aus dem Ruder, dass es mit einem Verlust von rund CHF 105 Mio. aufgegeben
wurde. Eine Administrativuntersuchung brachte auch mehrere Ungereimtheiten bei der
Vergabe von Teilprojekten zutage.
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Bei den kantonalen Wahlen schnitten die Parteien unterschiedlich ab. Die GLP und die
BDP, bei der mit Martin Landolt ein neuer Präsident an die Spitze gewählt wurde,
konnten zulegen. Die FDP, die neu von Philipp Müller präsidiert wird und bei der der
Fusionsprozess mit der Liberalen Partei 2012 abgeschlossen wurde, konnte ihre
Besitzstände überraschend gut wahren. Der negative Trend für die CVP, die ihr 100-
jähriges Bestehen feierte, setzte sich hingegen fort. Auch die Grünen, die neu von einer
Doppelspitze bestehend aus Adèle Thorens und Regula Rytz geleitet werden, mussten
herbe Verluste hinnehmen. Die SP ihrerseits konnte etwas zulegen. Für Schlagzeilen
sorgte Links-Grün, weil sowohl die SP als auch die GP Spendenangebote von
Grossbanken ablehnten. Was die SVP betrifft, setzte sich der negative Trend der
eidgenössischen Wahlen 2011 zumindest anfangs 2012 fort, was zu einiger, letztlich aber
kaum umgesetzter Kritik an der Parteispitze führte. Dass die Volkspartei ihr Kernthema
Asylpolitik nach wie vor erfolgreich besetzt, zeigte sich bei der Verschärfung des
Asylgesetzes das nicht nur bei der SVP, sondern auch bei der FDP und der CVP auf
Unterstützung stiess. Sogar die SP verzichtete auf ein Referendum gegen die Vorlage,
welches schliesslich u.a. von den Jungen Grünen ergriffen wurde.
Auflösungserscheinungen zeigten im Berichtjahr die Schweizer Demokraten, die nach
der Abwahl im Kanton Aargau in keinem kantonalen Parlament mehr vertreten waren.

Die Strategie, direktdemokratische Instrumente für Eigenwerbung zu nutzen, stiess bei
den Parteien immer mehr auf Anklang. Dies zeigt sich nicht zuletzt am Umstand, dass im
Jahr 2012 elf neue Initiativen lanciert und zehn eingereicht wurden (total befanden sich
im Berichtjahr 20 Begehren im Sammelstadium) und über sieben Volksbegehren (und
zwei Gegenvorschläge) abgestimmt wurde. Freilich ist das Sammeln von Unterschriften
kein einfaches Unterfangen. So mussten etwa die CVP wie auch die GLP lange zittern,
bis sie ihre Begehren einreichen konnten. Die FDP – bisher ebenfalls nicht erprobt im
Umgang mit Unterschriftensammlungen – scheiterte mit ihrer Bürokratieinitiative gar
am Unterschriftenquorum. Die erfolgreiche Qualifizierung von Verfassungsinitiativen
stellt lediglich die erste Hürde dar. Der Weg bis hin zum Urnengang kann mitunter ein
sehr langer sein, wie die Abzockerinitiative erfahren musste: Bereits 2008 eingereicht,
handelten die Räte erst im Berichtjahr nach einer eigentlichen Odysee und zahlreichen
Fristverlängerungen einen indirekten Gegenvorschlag aus. Dass das Parlament zuweilen
auch effizienter arbeiten kann, zeigt das Beispiel der SP-Initiative für eine
Einheitskrankenkasse. Damit die Sozialdemokraten nicht im Wahljahr 2015 aus der
Initiative Profit ziehen können, wurden mehrere Vorstösse eingereicht, die verlangen,
dass der Bundesrat auf die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags verzichtet. Erfolgreich
können Begehren durchaus schon aufgrund der Parlamentsdebatte sein, wenn etwa
mögliche alternative und abgeschwächte Lösungen in indirekte oder direkte
Gegenvorschläge fliessen – im Berichtjahr wurde etwa über die Jugendmusikförderung
oder die Regelung der Geldspiele abgestimmt, beides Entwürfe des Parlaments, die auf
zurückgezogene Initiativen beruhen. Selten, in den letzten Jahren jedoch zunehmend,
erreichen Initiativen ihr eigentliches Ziel: Die Unterstützung von Volk und Ständen – seit
1871 wurden 19 Begehren, seit 1990 mehr als die Hälfte davon (elf) angenommen. Dieses
Kunststück schaffte im Berichtjahr die Zweitwohnungsinitiative. Freilich bedeutet die
Annahme an der Urne noch nicht automatisch, dass eine Initiative ihre geplante
Wirkung entfaltet. Ein Volksbegehren zielt grundsätzlich auf eine Änderung der
Verfassung und die spezifischen Ausführungsbestimmungen auf Gesetzesstufe
unterliegen Bundesrat und Parlament. Die Umsetzung erweist sich mitunter dann als
problematisch, wenn die Initiative gegen Grundrechte, Verfassungsgrundsätze oder
internationale Abkommen verstösst. Mögliche Lösungen für dieses Problem wurden
auch im Berichtsjahr virulent diskutiert, die Einführung einer
Verfassungsgerichtsbarkeit wurde in den Räten hingegen erneut abgelehnt. Ob die
Umsetzungsschwierigkeiten dazu führen, dass Initianten ihren Initiativtext verbindlicher
formulieren und ob auf eine buchstabengetreue Umsetzung abzielende Begehren wie
etwa die Durchsetzungsinitiative der SVP das semidirekte demokratische System mit
seiner Gewaltenbalance zwischen Stimmbürgerschaft und politischen Behörden
aushöhlen, bleibt abzuwarten.

Politische Grundfragen:
– Der Vorschlag für die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit scheiterte nach
langer Diskussion.
– Zwei Vorstösse fordern auch für Parteianlässe einen freien Zugang zum Rütli.
– Die UNO stellte der Schweiz ein gutes Zeugnis hinsichtlich Respektierung der
Menschenrechte aus, empfahl aber, Initiativen vorgängig auf ihre Kompatibilität mit den
Grundrechten zu prüfen.
– Das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Institutionen ist nach wie vor hoch.
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– Das Projekt Expo Bodensee-Ostschweiz 2027 konkretisierte sich weiter.

Rechtsordnung:
– Der Bundesrat unterzeichnete ein Abkommen über den Austausch vom Polizeidaten
mit den USA.
– Das Bundesgericht hiess die Beschwerde von Google Streetview teilweise gut.
– Der Bundesrat stellte die Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken vor.
– Das Bundesgericht hiess den Deal in Causa Tinner gut.
– In Bern haben 10‘000 Jugendliche gegen die Trägheit des Berner Nachtlebens
demonstriert.
– Das Parlament beschloss die Wiedereinführung der verdeckten Ermittlungen.
– Cannabiskonsum wird künftig mit einer Busse von CHF 100 bestraft.
– Das Parlament verabschiedete ein Bundesgesetz betreffend die Unverjährbarkeit
pornographischer Straftaten an Kinder.
– Der Bundesrat präsentierte einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Pädophile
sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen».
– Die SVP lancierte eine Volksinitiative zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller
Ausländer.
– Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren verabschiedete eine
Verschärfung des Hooligan-Konkordats.
– Das Parlament beschloss ein Bundesgesetz über die Massnahmen gegen
Zwangsheiraten.

Institutionen und Volksrechte:
– Bundesrat und Parlament empfahlen die Initiative zur Volkswahl des Bundesrates zur
Ablehnung.
– Die Staatsleitungsreform verkam zur Minireform.
– Das Informatikprojekt «Insieme» im EFD lief aus dem Ruder und musste abgebrochen
werden; CHF 105 Mio. wurden in den Sand gesetzt.
– Die Räte hiessen die Revision des Bundespersonalgesetzes gut.
– Maya Graf war 2012 die erste grüne Nationalratspräsidentin.
– Per Videoerfassung nachgewiesene Zählfehler zwangen den Ständerat, auf einen
Vorstoss zur Einführung einer elektronischen Zählanlage zurückzukommen.
– Die Akkreditierung von Lobbyisten war Gegenstand mehrerer Ratsdebatten.
– Mit der Zweitwohnungsinitiative wurde das neunzehnte Volksbegehren seit 1891
angenommen.

Föderativer Aufbau:
– Einige Kantone versuchten mit der Schaffung von Lobbyingstellen mehr Einfluss auf
die nationale Politik zu nehmen.
– Der Ständerat gewährleistete die neue Schwyzer Verfassung nur knapp. Das neue
Proporzwahlsystem bleibt höchst umstritten. 
– Die im Juli präsentierten Zahlen zum Finanzausgleich evozierten
Auseinandersetzungen zwischen den Kantonen und eine Diskussion um die Grenzen
interkantonaler Solidarität.
– In den beiden Basel wurde eine Initiative für eine Fusion lanciert.
– Die Kantone Bern und Jura unterzeichneten eine Absichtserklärung, deren Ziel eine
Volksabstimmung über ein Verfahren für die Gründung eines neuen Kantons bestehend
aus dem Kanton Jura und dem Berner Jura ist.

Wahlen:
– Bei den Parlamentswahlen in acht Kantonen konnte die neue Mitte (BDP und GLP)
zulegen, während die SVP und die GP teilweise hohe Verluste einfuhren.
– Der negative Trend für die CVP setzte sich fort; die FDP konnte ihre Besitzstände
wahren und teilweise gar ausbauen.
– Die Schweizer Demokraten waren nach Verlusten im Kanton Aargau in keinem
kantonalen Parlament mehr vertreten.
– Die Angriffe der SVP bei sechs der acht Regierungswahlen scheiterten mit Ausnahme
des Kantons Schwyz, wo die Volkspartei die SP aus der Regierung verdrängte.
– Im Kanton Waadt kam es zum ersten Mal zu einer Frauenmehrheit in einer kantonalen
Regierung.
– Bei den Legislativwahlen gehörten die Frauen zu den Verliererinnen: in fünf der acht
Kantonswahlen und in drei der vier Kommunalwahlen ging der Frauenanteil zurück.
– Bei den Ständeratsersatzwahlen im Kanton Freiburg verteidigte die SP mit ihrem
Präsidenten Christian Levrat ihren Sitz, der aufgrund der Wahl von Alain Berset in den
Bundesrat frei geworden war.
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Aussenpolitik:
– Bundesrat Didier Burkhalter übernahm das Eidgenössische Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA).
– Das Parlament genehmigte einen Kredit über CHF 11.35 Milliarden für die
internationale Zusammenarbeit 2013-2016.
– Der Bundesrat aktivierte gegen die EU-8-Staaten die Ventilklausel.
– Die bilateralen Verhandlungen mit der EU wurden weiterhin durch institutionelle
Fragen blockiert.
– Der Druck Deutschlands und der USA auf den Schweizer Finanzplatz blieb auch im
Rahmen der Verhandlungen über Doppelbesteuerungsabkommen hoch.
– Das Stimmvolk lehnte die AUNS-Initiative «Für die Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» ab.
– Die Schweiz bezog Stellung zum Syrien-Konflikt und verhängte Sanktionen über das
Land.
– Die Schweiz feierte ihre 10-jährige Mitgliedschaft in der UNO und wurde vom UNO-
Generalsekretär Ban Ki-Moon besucht.
– Die Schweiz empfing die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in Bern und
eröffnete eine Botschaft in Myanmar.

Landesverteidigung:
– In mehreren Vorstössen wurde der Bundesrat beauftragt, das Nebeneinander von
Rekrutenschule und Studium, beziehungsweise zwischen Arbeitsleben und Armee
besser zu koordinieren.
– Die Schweizerische Botschaft in Tripolis (Libyen) musste durch Armeeangehörige
geschützt werden.
– Für CHF 407 Mio. sollen Armeeimmobilien saniert werden.
– Mit der Umsetzung des Übereinkommens über Streumunition setzte das Parlament
den eingeschlagenen Weg der Friedensförderung fort.
– Mit dem Rüstungsprogramm 2012 beantragte der Bundesrat den Kauf von 22
Kampfflugzeugen des Typs Gripen vom Schwedischen Hersteller Saab. Das Geschäft
Tiger Teilersatz beschäftigte zahlreiche Akteure und sorgte für viel Unmut.
– Die Anfang Jahr eingereichte Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht»
wurde vom Nationalrat zur Ablehnung empfohlen.
– Der Bundesrat skizzierte in einem Bericht die Zukunft des Zivilschutzes nach 2015.

Wirtschaftspolitik:
– Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz wuchs im Berichtsjahr um ein Prozent.
– Im Rahmen der Swissness-Vorlage waren sich der Nationalrat und der Ständerat
uneinig über die Kriterien, die einen besseren Schutz der «Marke Schweiz»
ermöglichen sollten.
– Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten dem Gegenentwurf zur
zurückgezogenen Volksinitiative «für Geldspiele im Dienste des Allgemeinwohls» zu.
– Der Bundesrat unterbreitete dem Parlament eine Botschaft zur Revision des
Kartellgesetzes.
– Das Parlament stellte der Abzocker-Initiative einen indirekten Gegenvorschlag
gegenüber.

Geld, Währung und Kredit:
– Die Nationalbank kaufte massiv Währungsreserven, um den Mindestkurs gegenüber
dem Euro zu verteidigen.
– Der Präsident der SNB wurde verdächtigt, die Einführung der Kursuntergrenze zur
persönlichen finanziellen Bereicherung genutzt zu haben und trat zurück.
– Das Parlament segnete die Verordnungen zur Grossbankenregulierung («Too-big-to-
fail») ab.
– Im Steuerstreit mit den USA wurden keine Fortschritte erzielt. Das
Abgeltungssteuerabkommen mit Deutschland konnte nicht in Kraft gesetzt werden.
– Mit der Verabschiedung des Steueramtshilfegesetzes und der
Umsetzungsvereinbarung zu FATCA wurde das Bankgeheimnis weiter aufgeweicht.

Landwirtschaft:
– Das Parlament begann im Herbst mit den Beratungen über die Agrarpolitik 2014-2017.
– Das Referendum gegen das revidierte Tierseuchengesetz scheiterte an der Urne.
– Die Turbulenzen um den kürzlich liberalisierten Milchmarkt beschäftigten die
Branchenvertreter und das Parlament.
– Sowohl das revidierte Tierschutzgesetz als auch das Bundesgesetz über den Verkehr
mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten wurden vom Parlament angenommen.
– Eine Volksinitiative zum Schutz von Grossraubtieren wie Luchs, Bär und Wolf wurde
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bei der Staatskanzlei eingereicht.

Öffentliche Finanzen:
– Das Parlament verschärfte die Bemessungsgrundlagen der Pauschalbesteuerung.
– Der Bundesrat bereitete die Unternehmenssteuerreform III vor.
– Der Bundesrat legte dem Parlament die Botschaft zum Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspaket 2014 vor.
– Die Staatsrechnung 2012 schloss mit einem Überschuss von CHF 1.3 Mia. weit besser
ab als erwartet.
– Der Voranschlag 2013 budgetierte ein Defizit von CHF 450 Mio.

Energie:
– Der Bundesrat schickte die Energiestrategie 2050 in die Vernehmlassung.
– Die Volksinitiative der Grünliberalen zur Einführung einer ökologischen Steuerreform
kam zu Stande.
– Swissgrid übernahm das Schweizer Übertragungsnetz.
– Die Grünen reichten ihre Volksinitiative zum Atomausstieg ein.
– Experten stellten die Unabhängigkeit der Nuklearaufsicht in Frage.
– Das Bundesverwaltungsgericht befristete den Betrieb des Atomkraftwerks Mühleberg.

Verkehr und Kommunikation:
– Der Ständerat hat die FABI-Vorlage beraten und massiv ausgebaut.
– Der Entscheid des Bundesrates, einen zweiten Gotthardstrassentunnel zu bauen, warf
hohe Wellen.
– Nach der Bereinigung der Differenzen wurden das Via-Sicura-Massnahmenpaket und
der letzte Teil der Bahnreform 2 vom Parlament gutgeheissen.
– Der Nationalrat wollte den Preis der Autobahnvignette auf CHF 70 erhöhen, der
Ständerat auf CHF 100.
– Die Lizenzauktion für die Mobilfunkfrequenzen brachte der Bundeskasse CHF 997
Mio. ein.
– Im Fluglärmstreit zwischen Deutschland und der Schweiz zeichnete sich
überraschend eine Lösung ab, der ausgehandelte Staatsvertrag überzeugte jedoch nicht
alle involvierten Parteien und wurde von Deutschland auf Eis gelegt.

Raumplanung und Wohnungswesen:
– Mit dem Raumkonzept Schweiz wurde das erste tripartite Konzept zur Förderung der
nachhaltigen Raumentwicklung verabschiedet.
– Gegen die beschlossene Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, welche der
Landschaftsinitiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt worden war,
ergriff der Schweizerische Gewerbeverband erfolgreich das Referendum.
– Mit einem hauchdünnen Mehr nahmen Volk und Stände die Volksinitiative «Schluss
mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» überraschend an. Der Bundesrat
erarbeitete sogleich eine Übergangsverordnung, welche per 1.1.13 in Kraft tritt.
– Mit der Ablehnung dreier Volks-initiativen sprachen sich die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger gegen eine verstärkte Wohneigentumsförderung aus («steuerlich
begünstigtes Bausparen», «Eigene vier Wände» und «sicheres Wohnen im Alter»).

Umweltschutz:
– Die Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» der Grünen Partei Schweiz kam erfolgreich
zustande.
– Nach unbenutztem Verstreichen der Referendumsfrist zur Revision des CO2-
Gesetzes zog das überparteiliche Initiativ-Komitee sein Volksanliegen «für ein gesundes
Klima» zugunsten des in Kraft tretenden Gegenvorschlags zurück.
– Zum Erreichen des im Kyoto-Protokoll vorgeschriebenen CO2-Reduktionsziels
unterzeichnete der Bundesrat ein Zusatzabkommen mit der Stiftung Klimarappen.
– Die im Vorjahr beschlossene Revision des Gewässerschutzgesetzes sowie die
entsprechende Verordnung waren ausschlaggebend für die Einreichung zahlreicher
Standesinitiativen.
– Aufgrund einer Motion wird die Ausgabe von Wegwerf-Plastiksäcken an Ladentheken
zukünftig verboten.
– Das Parlament beschloss die Ratifikation der Europäischen Landschaftskonvention.

Bevölkerung und Arbeit:
– Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz überschritt im August des Berichtsjahres
die Grenze von acht Millionen Personen.
– Der Bundesrat rief gegenüber den osteuropäischen EU-Staaten die Ventilklausel an.
– Die Arbeitslosenquote stieg leicht an.
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– Im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit führte das
Parlament im Baugewerbe die Solidarhaftung ein.
– Die Nominallöhne stiegen um 0.8 Prozent, die Reallöhne um 1.5 Prozent.
– Das Parlament entschied sich für eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten von
Tankstellenshops.
– Das Stimmvolk lehnte die Ferieninitiative ab.

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport:
– Die Räte verabschiedeten verschiedene Geschäfte zu Patientenrechten und
Patientensicherheit.
– Das Epidemiengesetz wurde erneuert und besser auf zukünftige Szenarien ausgelegt.
– Im Bereich Pflege sollen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gefördert und
pflegende Personen besser entschädigt werden können.
– Die Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte soll durch Zulassungsmassnahmen
und Bereitstellung von genügend Weiterbildungsplätzen sichergestellt werden.
– Auf Initiative des Nationalrates wurden CHF 70 Mio. zum Ausbau von bedeutenden
Sportanlagen bewilligt.
– Die Bündner Regierung und der Bundesrat gaben grünes Licht für eine Kandidatur für
Olympische Winterspiele 2022 in der Schweiz.

Sozialversicherungen:
– Die Regierung kündigte eine umfassende Reform der 1. und 2. Säule an.
– Das erste Massnahmenpaket der 6. IV-Revision trat in Kraft.
– Grosse Teile des zweiten Massnahmenpakets für die 6. IV-Revision wurden in den
Ratsverhandlungen zerzaust.
– Die Räte verabschiedeten einzig die neue Regelung der Kostenvergütung bei
stationären Spitalaufenthalten von IV-Beziehenden.
– Die Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» kam zustande; der Bundesrat
begann mit der Erarbeitung eines indirekten Gegenvorschlags.
– Das Volk lehnte die Revision des Krankenversicherungsgesetzes (Managed Care)
wuchtig ab.

Soziale Gruppen:
– Die SVP lancierte mit den Volksinitiativen «Gegen Masseneinwanderung» und «Zur
Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer» zwei direktdemokratische
Instrumente zum Thema Immigration.
– Die Revision des Asylgesetzes führte zu heftigen Debatten und mündete in einem
Referendum der Jungen Grünen.
– Das Parlament versuchte eine Lösung für die Wohnungsnot von Asylbewerbern zu
finden.
– Das Parlament beschloss seine Position zum neuen Familienartikel.
– Der Nationalrat erlaubte gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption der Kinder ihres
Partners.
– Die CVP lancierte zwei Volksinitiativen zur Unterstützung der Familie («Familien
stärken!» und «gegen die Heiratsstrafe»).

Bildung und Forschung:
– Die Bereiche Bildung und Forschung sind neu dem Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung unter dem Dach des Staatssekretariats für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI) zugeordnet.
– Zahlreiche Massnahmen zur Förderung der Ausbildung in den MINT-Fächern wurden
beschlossen.
– Der Bundesbeschluss über die Jugendmusikförderung wurde mit 72.7 Prozent Ja-
Stimmenanteil angenommen.
– Das Niveau der Maturaausbildung war Gegenstand zahlreicher Diskussionen.
– Die Stipendieninitiative kam im Februar zustande.
– Das Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz wurde insbesondere mit dem Ziel
der Einrichtung eines nationalen Innovationsparks revidiert.

Kultur, Sprache, Kirchen:
– Das Bundesamt für Kultur verabschiedete die «Liste der lebendigen Traditionen in der
Schweiz».
– Die Buchpreisbindung wurde vom Stimmvolk verworfen.
– Die Thematik des Urheberrechts im Internet beschäftigte das Parlament.
– Der Bündner Sprachenstreit erhitzte weiterhin die Gemüter.
– Das Bundesgericht bestätigte die Möglichkeit eines Teilaustritts aus der Kirche.
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Medien:
– Der Bundesrat wurde beauftragt, eine medienpolitische Gesamtschau vorzunehmen,
um die staats- und demokratiepolitischen Aufgaben der Medien zu sichern.
– Insgesamt sprach das BAKOM CHF 50 Mio. für die Förderung von Presseerzeugnissen.
– Die geräteabhängige Gebühr für den Empfang von TV- und Radiosignalen soll
abgeschafft werden; neu soll eine Abgabe von jedem Haushalt und jedem Unternehmen
entrichtet werden.
– Eine Studie der Publicom kam zum Schluss, dass die wirtschaftliche Situation der
konzessionierten Privatradios und Regionalfernsehen in der Schweiz nach wie vor als
durchzogen bezeichnet werden kann.

Parteien
– Der Bundesrat entschied sich, mit der Umsetzung der Empfehlungen der GRECO für
mehr Transparenz in der Parteienfinanzierung zuzuwarten. 
– Einige etablierte Parteien hatten Mühe, für ihre im Vorjahr lancierten Volksinitiativen
genügend Unterschriften zu sammeln; die Bürokratie-Initiative der FDP schaffte das
nötige Quorum nicht. 
– In der BDP, der FDP und der GP wurden neue Präsidien gewählt, die SP und die SVP
bestellten neue Fraktionspräsidenten. 
– BDP, FDP, GLP, GP und SVP verbreiterten ihre Parteispitze. 
– SP und GP lehnten Spendenangebote von Grossbanken ab. 
– Der 2009 gestartete Fusionsprozess zwischen FDP und LP wurde mit dem
Zusammenschluss im Kanton Waadt abgeschlossen. 
– Die CVP feierte im Berichtjahr ihr 100-jähriges Bestehen. 
– Die SVP erhielt mehr durch ihre Exponenten als durch ihre Politik mediale
Aufmerksamkeit.

Verbände und übrige Interessenorganisationen
– Economiesuisse, der Schweizerische Gewerbeverband, der Schweizerische
Bauernverband, die Gewerkschaft Unia und die Dachorganisation Schweizer Ärztinnen
und Ärzte FMH wählten neue Personen in ihre Präsidien. 
– Der Detailhandel und das Gastgewerbe suchten nach Möglichkeiten, um sich mit der
Frankenstärke zu arrangieren. 
– Drei marktführende Unternehmen traten aus dem Telekommunikationsverband Asut
aus. 
– Die Dachgewerkschaft Travail Suisse verlor durch den Austritt von Angestellte Schweiz
22'000 Mitglieder. 
– Die Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» der GSoA kam zustande.

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Nachdem sich das Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG)
2015 aufgrund des Entscheides des Bundesrats, dass das verwendete System nicht
sicher sei, aufgelöst hatte, bestanden 2016 auf dem E-Voting-Markt noch zwei Systeme.
Dem «Genfer System (CHvote)» gehörten neben dem Kanton Genf auch die Kantone
Basel-Stadt, Bern und Luzern an. Dem 2015 neu von der Post angebotenen System hatte
sich der Kanton Neuenburg angeschlossen. Beide Systeme ermöglichten die individuelle
Nachprüfung der korrekt abgegebenen Stimmen. Angestrebt wird von beiden Systemen
allerdings eine universelle Verifizierbarkeit: Ein Kanton muss überprüfen können, ob
das Wahlresultat stimmt. 

Die beiden Anbieter buhlten aktiv um die Konsortiums-Kantone, von denen nicht
wenige ihre Experimente mit dem elektronischen Abstimmen weiterführen und ihren
Auslandschweizerinnen und -schweizern weiterhin die Möglichkeit von E-Voting bieten
wollten. Anfang 2016 entschied sich der Kanton Freiburg für das System der Post. Im
Oktober gaben der Kanton St. Gallen und im November der Kanton Aargau dem Genfer
System den Zuschlag. Die Kantone Basel-Stadt, Solothurn und Zürich holten 2016
verschiedene Offerten ein. 

Die Auflösung des Konsortiums hatte der Entwicklung von E-Voting einen ziemlichen
Dämpfer versetzt. Der Bundesrat selber korrigierte sein ursprüngliches Ziel, bis 2015 E-
Voting für alle Auslandschweizerinnen und -schweizer einzuführen. Als Antwort auf eine
Motion Lombardi (cvp, TI) erwähnte die Regierung, dass wohl sogar eine Umsetzung für
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2019 schwierig werden dürfte – ein Datum, das von der ASO, der Auslandschweizer-
Organisation, mit einiger Vehemenz gefordert worden war. 

Noch keine Versuche mit E-Voting – der Föderalismus lässt grüssen – hatten die
restlichen 12 Kantone gestartet. In sieben Kantonen (darunter Basel-Landschaft,
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Uri) bestanden immerhin die Rechtsgrundlagen für
eine mögliche Einführung von E-Voting. Im Kanton Waadt beschloss das Parlament
einstimmig, den Termin für erste Tests nach hinten zu verschieben. In den restlichen
fünf Kantonen, darunter Appenzell Ausserrhoden und Zug waren noch nicht einmal
rechtliche Grundlagen für elektronisches Wählen und Abstimmen eingeführt worden.
Allerdings forderte der Kanton Zug vom Bund verbindliche Grundlagen, bevor man Geld
in die Hand nehme.

In der Tat war die Landesregierung daran, mit einer Roadmap das Projekt E-Voting neu
aufzugleisen. In einer Umfrage wurden die Kantone nach ihren entsprechenden
Bedürfnissen gefragt. Ziel des Bundes war es, dass bis Ende 2019 in zwei Dritteln der
Kantone E-Voting eingeführt ist. 
Die Bundeskanzlei bewilligte zudem die Gesuche der Kantone Bern, Luzern, Basel-
Stadt, Neuenburg, Freiburg und Genf für E-Voting für Auslandschweizerinnen und
-schweizer bei Abstimmungen (rund 57'000 Stimmberechtigte). Die Kantone Genf und
Neuenburg durften zudem für 30 Prozent der kantonalen Stimmbevölkerung
Abstimmen per Internet einrichten (ca. 97'000 Stimmberechtigte). Die Bundeskanzlei
wird bei jeder Abstimmung die Systeme auf ihre Sicherheit hin überprüfen. 1

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

La garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées des cantons d’Uri, du
Tessin, de Vaud, du Valais et de Genève a été tacitement octroyée par le Conseil des
Etats. L’extension du scrutin majoritaire aux communes ayant jusqu'à quatre
représentantes et représentants au Grand conseil, prévue dans la constitution d'Uri, a
été au centre des discussions. 
Ses partisans ont mentionné les arrêts du Tribunal fédéral concernant les cantons
d'Appenzell Rhodes-Extérieures en 2014 et des Grisons en 2019, pour prouver que la
modification constitutionnelle est conforme au droit fédéral. Les conditions pour
recourir au système majoritaire établies en 2014 seraient remplies, puisque les
communes uranaises disposent d'une grande autonomie, que les grandes communes
sont faiblement peuplées et que l'affiliation politique des candidats revêt une moindre
importance. De plus, les communes concernées par l'extension du scrutin majoritaire
ont au maximum 2'000 habitants et quatre députés à élire. Elles pourraient donc
recourir au scrutin majoritaire, puisque le Tribunal fédéral l’autorise en 2019 pour des
circonscriptions avec au maximum 7'000 habitants et cinq sièges à attribuer. Outre ces
arguments, ils indiquent que plus de la moitié du législatif cantonal sera encore élue ou
nommée à la proportionnelle selon le modèle du double Pukelsheim. 
Selon Lisa Mazzone (verts, GE), opposée à la validation de la disposition
constitutionnelle, le canton d’Uri ne remplirait pas les exigences établies par le Tribunal
fédéral. Premièrement, les communes uranaises qui vont passer à un système
majoritaire, ne sont pas des communes retirées fonctionnant avec autonomie.
Deuxièmement, la population est attentive à l’appartenance politique des candidates et
candidats. Elle a également mentionné l'avis de droit demandé par le Conseil d'Etat
uranais sur la question de l'extension du scrutin majoritaire, qui concluait que la
mesure n'était pas conforme à la Constitution fédérale. 

Lors du passage au Conseil national, le rapporteur de la CIP-CN a appelé au respect de
la souveraineté cantonale. S’agissant du nouveau système électoral prévu dans la
constitution d’Uri, il a signalé qu’il avait été appliqué dernièrement et qu’aucune
plainte n’avait encore été déposée. Le Conseil fédéral a rappelé que toutes les
communes concernées, ainsi qu’une nette majorité de la population uranaise, avaient
soutenu la modification constitutionnelle.
La minorité de la commission soutient que l’extension du scrutin majoritaire aux
communes ayant jusqu'à quatre représentants au parlement cantonal est contraire au
droit fédéral. En effet, dans son arrêt de 2016 concernant le canton d’Uri, le Tribunal
fédéral avait qualifié l’élection majoritaire au parlement cantonal de constitutionnelle,
qu’en l’existence d'un véritable système de représentation proportionnelle dans les
municipalités ayant trois sièges ou plus au parlement. Elle a aussi brandi l'avis juridique
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demandé par le Conseil d'Etat. Enfin, la minorité a évoqué le fait que, lors des débats
liés aux initiatives parlementaires visant l’autonomie des cantons pour les procédures
électorales, le Conseil national avait souhaité l'instauration de certains garde-fous pour
renforcer l'égalité des droits électoraux inscrite à l'article 34 de la Constitution
fédérale. 
Le Conseil national a finalement, par 103 voix contre 88, octroyé la garantie fédérale à la
constitution cantonale révisée du canton d’Uri. Ainsi, l’ensemble des constitutions
cantonales soumises à la chambre basse l’ont obtenue. 2

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Die Diskussionen um die kantonalen Wahlverfahren flauten auch 2014 nicht ab.
Während der Bundesrat dem reinen Majorzverfahren eher skeptisch gegenübersteht,
ist das Bundesgericht kulanter und lässt sowohl das Majorz- wie auch das
Proporzverfahren zu. Bei letzterem darf aber kein zu hohes Quorum gelten. Ein Sitz
sollte – so das höchste Gericht – mit einem Stimmenanteil von maximal 10% erzielt
werden können. Dies ist abhängig von der Grösse der einzelnen Wahlkreise. Ziemlich
vehement verlief die Debatte im Kanton Schwyz. 2013 hatte das Bundesgericht das neue
Schwyzer Wahlrecht – ein Mischverfahren aus Proporz und Majorz – aufgrund der zu
hohen Quoren als nicht konform beurteilt und der Nationalrat hatte die Erwahrung der
Kantonsverfassung, bzw. des Teils mit dem Wahlrecht abgelehnt. In der teilweise sehr
emotional geführten Debatte wehrte sich die SVP gegen den „schleichenden
Staatsstreich“ des Bundesgerichtes, gegen dessen Einmischung man sich zur Wehr
setzen wolle. Entsprechend machte sich die Volkspartei mit Hilfe einer Initiative zur
Einführung des Majorzes für eine einphasige Mehrheitswahl stark. Die anderen Parteien,
die sich im kantonalen Parlament unterstützt von der Regierung durchzusetzen
vermochten, bevorzugten hingegen den so genannten, bereits von den
Nachbarkantonen Zug und Nidwalden eingeführten "doppelten Pukelsheim". Das
Doppeltproporzverfahren, das in einem ersten Schritt die Mandate den Parteien über
den ganzen Kanton hinweg zuteilt und in einem zweiten Schritt die Sitze auf die
einzelnen Gemeinden verteilt, sichere eine repräsentative Abbildung aller politischen
Kräfte des Kantons im Parlament. Zu reden gab nicht nur die Opposition der SVP gegen
„deutsche Professoren, die sich nicht in urschweizerische Angelegenheiten
einzumischen hätten" – Friedrich Pukelsheim ist ein deutscher Mathematiker – sondern
auch die Höhe eines Quorums, das bei diesem Verfahren verhindern soll, dass zu viele
Kleinstparteien Erfolg haben. Als Kompromissvorschlag obsiegte schliesslich eine 1-
Prozent-Hürde. Das letzte Wort wird die Schwyzer Stimmbürgerschaft im März 2015
haben. Im Kanton Zug reichte die Piratenpartei gegen die hier beschlossene 3-Prozent-
Hürde eine Beschwerde ein. Die Zuger Stimmbevölkerung hatte bereits 2013 mit
grossem Mehr den doppelten Pukelsheim eingeführt. Allerdings forderte der Zuger
Regierungsrat in einer Standesinitiative die „Wiederherstellung der Souveränität der
Kantone in Wahlfragen“. Im Juli doppelte der Kanton Uri mit einer Standesinitiative
nach, die ebenfalls Souveränität der Kantone bei Wahlfragen als verfassungsgrundsatz
forderte. Beide Kantonsbegehren, die 2014 im Parlament noch nicht behandelt wurden,
waren eine deutliche Spitze gegen die Einmischung des Bundesgerichtes. Dieses wies
die Beschwerde der Piraten im Dezember ab. Damit wurde auch eine im September
2014 eingereicht Beschwerde der Zürcher Piratenpartei gegen die 5-Prozent-Hürde bei
den kantonalen Wahlen in Zürich obsolet. Auch im Kanton Uri läuft die Diskussion um
ein neues Wahlverfahren und auch im Urkanton ist der Unmut gegen die Bevormundung
gross. Im Kanton Graubünden fanden die Wahlen 2014 zwar noch nach dem reinen
Majorzverfahren statt – neben Graubünden nur noch in den beiden Appenzell Usanz –
dagegen machte sich allerdings Widerstand breit. 33 Stimmberechtigte – darunter auch
ehemalige Grossräte – reichten unmittelbar nach den Wahlen Beschwerde ein, da die
Stimmkraftgleichheit in den krass unterschiedlich grossen 39 Wahlkreisen verletzt sei.
Freilich haben sich die Bündner Stimmberechtigten zwischen 1927 und 2013 nicht
weniger als acht Mal gegen die Einführung eines Proporzverfahrens gewehrt, ähnlich
wie die Stimmberechtigten im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wo die Idee eines
proportionalen Verfahrens zwischen 1920 und 2008 sechs Mal an der Urne
abgeschmettert worden war. Hängig ist hier allerdings eine 2011 eingereichte
Beschwerde gegen das Majorzverfahren. Zudem hiess die Ausserrhoder
Stimmbevölkerung im November 2014 mit einer grossen Mehrheit von 79.8% Ja-
Stimmenanteil eine Reform der Sitzverteilung gut, mit der die Stimmkraftgleichheit
verbessert werden soll. Weil jede der 20 Gemeinden bisher fix einen Sitz im 65-köpfgen
Kantonsrat hatte und die restlichen 45 Sitze dann nach Einwohnerzahl verteilt wurden,
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waren die rund 60% der Bevölkerung, die in den fünf grössten Gemeinden wohnen, mit
lediglich 31 Sitzen (also nur zu 48%) im Kantonsparlament vertreten. Mit der
gutgeheissenen Reform wird die Vorverteilung des einen Sitzes aufgehoben und die
Sitzverteilung im Divisorverfahren vorgenommen, wobei allerdings auch
Kleinstgemeinden mindestens einen Sitz erhalten sollen. Dies hat zur Folge, dass die
grossen Gemeinden mehr Sitze erhalten – allen voran Herisau, das neu 18 statt wie
bisher 14 Abgeordnete stellt. Noch nie zur Debatte stand das Wahlverfahren im Kanton
Appenzell Innerrhoden. 3

Ende Juni 2015 sprach sich die staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-SR) für
mehr kantonale Autonomie bezüglich der Ausgestaltung der kantonalen Wahlsysteme
aus. Sie gab entsprechend den beiden 2014 von den Kantonen Zug (14.307) und Uri
(14.316) eingereichten Standesinitiativen mit 7 zu 4 Stimmen Folge und unterstützte die
Forderung, in der Verfassung festzuhalten, dass Kantone frei sind zu entscheiden, mit
welchem System sie kantonale Wahlen durchführen. Zug und Uri sahen sich zu dieser
Forderung veranlasst, weil sie ihre Wahlrechtsreform aufgrund eines
bundesgerichtlichen Eingreifens anpassen mussten. Die SPK-SR wollte zuerst mit einer
eigenen parlamentarischen Initiative das Problem auf Gesetzesebene lösen, musste
dann allerdings zur Kenntnis nehmen, dass der Bund keine verfassungsmässige
Kompetenz hat, kantonale Wahlverfahren gesetzlich zu regeln. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.06.2015
MARC BÜHLMANN

In ihrem Mitte Januar 2016 vorliegenden Bericht sprach sich die staatspolitische
Kommission des Nationalrates (SPK-NR) gegen Folge geben der beiden
Standesinitiativen aus Zug und Uri aus. Im Gegensatz zu den Kantonsvertretern, die dem
Anliegen einer Verankerung der Autonomie der Kantone in Wahlfragen in der
Bundesverfassung im Vorjahr Folge gegeben hatten, lehnte in der SPK-NR eine Mehrheit
von 14 zu 9 Stimmen das Anliegen ab. Die Kantone verfügten über eine nach wie vor
hohe Souveränität bei Wahlfragen, sie müssten sich aber an Grundsätze wie der
Beachtung der Wahlrechtsgleichheit halten. Die jüngsten kantonalen Entwicklungen hin
zu einem konsequenteren Proporz seien zu begrüssen und nicht mit neuen Regelungen
zu verhindern – so die Kommissionsmehrheit. Die vor allem aus SVP-Vertretern
bestehende Minderheit monierte, dass kantonale Wahlverfahren nicht vom
Bundesgericht oktroyiert werden sollten. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.01.2016
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-NR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission im Ständerat den beiden
Standesinitiativen der Kantone Uri (14.316) und Zug (14.307) nicht Folge geben wollte,
gelangten die beiden Geschäfte zur Frage der Souveränität der Kantone bei der
Ausgestaltung ihrer Wahlsysteme in den Nationalrat. Die Kommissionssprecher
erklärten, dass man bereits 2013 bei der Diskussion um die Gewährleistung der
Verfassung des Kantons Schwyz über die Angelegenheit diskutiert habe. Man habe sich
bereits damals für eine faire Ausgestaltung des Wahlrechts eingesetzt. Das Recht der
Kantone, ihr eigenes Wahlsystem auszuwählen, werde nur dann beschnitten, wenn die
Wahlrechtsgleichheit bedroht sei: Bei Proporzwahlen müssen die Stimmen aller
Bürgerinnen und Bürger ein vergleichbares Gewicht haben. Nur so würden auch die
Grundbedingungen der Verfassung gewahrt. Gerhard Pfister (cvp, ZG), Anführer der
Kommissionsminderheit, wies darauf hin, dass die Ursache der Initiative Entscheide des
Bundesgerichtes in den letzten 10 Jahren gewesen seien, die in die kantonale
Autonomie eingegriffen hätten. Diese Rechtsprechung sei zudem widersprüchlich
geworden, weil das Bundesgericht einerseits Majorzwahlen gestatte, die im Sinne der
Repräsentation ungerechter seien als Proporzwahlen. Andererseits zeige das Gericht
die Tendenz, nur noch bestimmte Proporzsysteme zulassen zu wollen. Nicht nur den
Eingriffen des Bundesgerichtes sei ein Riegel zu schieben, sondern die kantonale
Autonomie abzusichern. Die Standesinitiativen verlangen eine Präzisierung von Artikel
34 BV, der eine unverfälschte Stimmabgabe gewährleistet. Die Argumentation der
Kommissionsminderheit schien in der Volkskammer zu verfangen. Beiden
Standesinitiativen wurde mit 99 zu 87 Stimmen bei 4 Enthaltungen (Zug) bzw. 98 zu 90
Stimmen bei 3 Enthaltungen (Uri) Folge gegeben. Dank der deutlichen Mehrheiten der
SVP- und der CVP-Fraktion, unterstützt von einigen FDP-Abweichlern muss nun eine
Verfassungsänderung in Angriff genommen werden. In der Presse wurde der Entscheid
als Trotzreaktion auf die Bundesgerichtsurteile der letzten Jahre kommentiert. Der
Versuch, kantonale Autonomie über die Demokratie zu stellen sei allerdings gefährlich:
Wenn die Kantone beim Wahlrecht einen Freipass erhielten, könnten sie auch das
Frauenwahlrecht wieder abschaffen, gab etwa der Staatsrechtler Andreas Auer zu

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.03.2016
MARC BÜHLMANN
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bedenken. 6

En mars 2016, le Conseil national avait donné suite aux initiatives cantonales des
cantons de Zoug (14.307) et d'Uri (14.316). Elles demandaient la suppression des
exigences trop restrictives du Tribunal fédéral concernant l'organisation et les
procédures électorales, ainsi qu'une formulation plus précise de l'art. 34 Cst, de sorte
que l'autonomie des cantons en matière de procédure électorale soit à nouveau
affirmée. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a renforcé les exigences relatives
aux systèmes électoraux (la taille des circonscriptions électorales dans les systèmes
proportionnels, par exemple) et a imposé à certains cantons l'application de
mécanismes de compensation comme le regroupement de circonscriptions ou la
méthode biproportionnelle. Récemment, il a même remis en doute l'admissibilité des
systèmes majoritaire et mixte, rendant la situation floue pour les cantons. 
En juin 2017, par 8 voix contre 2 et 3 abstentions, la Commission des institutions
politiques du Conseil des Etats (CIP-CE) a adopté un avant-projet contenant deux
variantes, avec pour objectif de modifier la Constitution fédérale afin de lever toute
incertitude. La procédure de consultation s'achèvera en octobre 2017. La variante
soutenue par une majorité de la commission propose que, par la modification de l'art.
39 Cst, le Tribunal fédéral ne puisse plus, à l’avenir, imposer aux cantons des règles
concernant l’organisation de leurs procédures électorales. La compétence de la
Confédération ne serait plus mentionnée à l'alinéa 1 art. 39 Cst. Par l'ajout de l'alinéa
1bis, l'autonomie des cantons en la matière serait renforcée. Le choix entre un système
majoritaire, proportionnel ou mixte reviendrait aux cantons. Aucune restriction ne
pourrait être imposée par le Tribunal fédéral en vertu des articles 8 et 34 Cst. De plus,
les cantons seraient libres de déterminer leurs circonscriptions électorales, ainsi que
certaines règles électorales particulières (pour protéger les minorités régionales par
exemple). Ils devraient simplement satisfaire aux exigences des dispositions prévues
aux articles 8 et 34 Cst. Une minorité de la commission veut ancrer la pratique du
Tribunal fédéral dans la Constitution. La proposition de la minorité reprendrait la
reformulation de l'alinéa 1 art. 39 Cst. A l'alinéa 1bis, les cantons pourraient choisir
entre les différents systèmes électoraux, à savoir majoritaire, proportionnel ou mixte.
Ils pourraient déterminer leurs circonscriptions électorales en tenant compte de leurs
spécificités historiques, fédéralistes, régionales, culturelles, linguistiques, ethniques ou
religieuses. Des règles électorales particulières pourraient être instaurées en tenant
compte des spécificités mentionnées. En mettant à jour l'article 39 Cst au regard de la
jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, ce dernier ne pourrait pas faire une
appréciation plus stricte de l'autonomie des cantons au vu des articles 8 et 34 Cst.
Contrairement à la proposition de la majorité, celle de la minorité, ne prévoit pas une
autonomie complète des cantons en matière de procédures électorales. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.06.2017
DIANE PORCELLANA

Lors de la consultation de l'avant-projet pour l'autonomie cantonale en matière
d'organisation et de procédures électorales, 13 cantons  (BE, LU, UR, SZ, OW,  ZG, SO,
AR, AI, GR, AG, TI, VS) ont statué en faveur de la proposition de la majorité de la CIP-CE.
Quatre autres cantons (ZH, SG, VD, GE) ont préféré ancrer la pratique du Tribunal
fédéral dans la Constitution fédérale, selon le souhait de la minorité de la commission.
Neuchâtel s'est positionné plutôt en défaveur de l'avant-projet. Les autres cantons (BS,
GL, FR, TH, SH, NW, JU, BL) se sont opposés à celui-ci, et donc à une modification
constitutionnelle. Au niveau des partis nationaux, le PDC et l'UDC se sont prononcés en
faveur de l'avant-projet. Le premier soutenait la variante de la majorité, le second celle
de la minorité. Le PLR, le PS, le PEV, les Verts et le PVL étaient contre une modification
constitutionnelle. Les sections cantonales grisonnes des Verts, de l'UDC et du PS
étaient contre l'avant-projet. Les partis socialistes uranais et st-gallois partageaient
également cette position. Les associations qui se sont exprimées, ont plutôt émis des
avis positifs. L'Union suisse des arts et métiers (USAM), l'Union suisse des paysans (USP),
le Centre patronal et economiesuisse ont approuvé la proposition de la majorité de la
CIP-CE. L'Union suisse des villes (USV) et le particulier s'étant exprimé, se sont
positionnés contre l'avant-projet. L'Organisation des suisses de l'étranger (OSE) a saisi
l'occasion pour rappeler que tous les cantons ne permettaient pas aux Suisses de
l'étranger de participer aux élections du Conseil des Etats. 
Dans les prises de positions favorables à la proposition de la majorité, des arguments
liés au respect du fédéralisme, de l'autonomie cantonale et de la légitimité des
systèmes électoraux cantonaux ont été avancés. Le manque de cohérence et de clarté
de la jurisprudence y relative du Tribunal fédéral a également été soulevé. Pour les
partisans de la variante de la minorité, la proposition en question aurait permis de

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.11.2017
DIANE PORCELLANA
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limiter la jurisprudence du Tribunal fédéral. Outre l'amélioration de la sécurité
juridique, elle aurait également favorisé le respect des intérêts cantonaux et des
principes constitutionnels. Du côté des opposants à l'avant-projet, l'interprétation du
Tribunal fédéral n'aurait pas entravé la souveraineté cantonale. Le principe
d'équivalence d'influence sur le résultat est important et l'avant-projet n'aurait pas
amélioré la sécurité juridique. 
A l'appui des résultats de la procédure de consultation, par 7 voix contre 5, la CIP-CE a
décidé de maintenir la teneur de la modification soumise à consultation. Par 7 voix
contre 3 et 2 abstentions, les membres de la Commission ont choisi de transmettre au
Conseil des Etats le projet reposant sur la variante de la majorité. Au Conseil fédéral de
formuler son avis. 8

Le Conseil fédéral n'émet aucune proposition concernant le projet de la CIP-CE relatif
à l'autonomie cantonale en matière de procédure électorale. Il partage la
revendication de la commission quant à la préservation de la marge de manœuvre des
cantons. Toutefois, il insiste sur le rôle du Tribunal fédéral en la matière et sur le
respect des exigences juridiques minimales. Selon lui, un système électoral doit
respecter les principes démocratiques tout en tenant compte du contexte historique
et social d'une collectivité locale. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
DIANE PORCELLANA

Le Conseil des Etats s'est penché sur le projet de la CIP-CE faisant suite aux initiatives
cantonales (14.316 et 14.307) visant l'autonomie cantonale en matière de procédure
électorale. Le débat sur l'entrée en matière a suscité de nombreuses discussions. Le
résultat de la procédure de consultation a été à maintes reprises mobilisé pour
soutenir la divergence de positions entre les cantons. La question de la garantie des
droits fondamentaux inscrits dans la Constitution aux articles 8 et 34 a également été
soulevée. Une comparaison avec la procédure électorale du Conseil national a
également été faite, pour dénoncer l'ingérence du Tribunal fédéral dans l'organisation
et les procédures électorales cantonales. L'entrée en matière a été finalement décidée
par 26 voix contre 14. 
Le débat s'est poursuivi lors de la discussion par article. L'alinéa 1bis ajouté à l'article
39 Cst sur proposition de la majorité de la commission est approuvé par 24 voix contre
16. Au vote d'ensemble, le projet de la CIP-CE est alors adopté par 26 voix contre 15. Les
représentantes et représentants des cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne ont voté selon la position de leur canton lors de la procédure
de consultation, à savoir contre une modification constitutionnelle ou en faveur de la
proposition de la minorité. Robert Cramer (verts, GE) et Paul Rechsteiner (ps, SG) ont
statué, comme leur canton, en faveur de la proposition de la minorité. Daniel Jositsch
(ps, ZH) a défendu la position du canton de Zurich en faveur de la proposition de la
minorité, a contrario de Ruedi Noser (plr, ZH). Finalement, Pascale Bruderer Wyss (ps,
AG), Hans Stöckli (ps, BE) et Roberto Zanetti (ps, SO) n'ont pas représenté l'avis de leur
canton, en votant contre le projet de la commission. Sous l'angle partisan, sept des huit
parlementaires contre le projet, sont socialistes. Ces derniers ont supporté l'avis de
leur parti. C'est au tour du Conseil national de se prononcer sur le projet. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
DIANE PORCELLANA

1) LZ, 22.2.16; TA, 23.2.16; CdT, 2.4.16; SO, 10.4.16; BU, 30.4.16; LZ, 23.7.16; NZZ, TA, 6.8.16; SGT, 11.8.16; AZ, 18.8.16; TG, 13.9.16;
ZGZ, 16.10.16; SO, 6.11.16; TG, 7.11.16; NZZ, 11.11.16; So-Bli, 13.11.16; LT, 17.11.16; LT, NZZ, TG, 3.12.16; LZ, 16.12.16
2) ATF 140 I 394; ATF 143 I 92; ATF 145 I 259; BO CE, 2020, p.52s ; BO CN, 2020, p. 269s
3) St. Iv. 14.307 (Zug); St.Iv. 14.316 (Uri); NZZ, 5.3., 19.6.14; ZGZ, 21.6.14; NZZ, 5.11., 20.11., 1.12., 18.12.14
4) Medienmitteilung SPK-S vom 23.6.2015; Pa.Iv. SPK-SR 15.429; LZ, 18.4.15
5) Berricht SPK-NR vom 15.1.2016
6) AB NR, 2016, S. 541 ff.; LZ, 19.3.16
7) Avant-projet ; Communiqué de presse CIP-CE; Rapport explicatif de la CIP-CE du 20 juin 2017
8) Communiqué de presse CIP-CE; Projet d'arrêté fédéral ; Résultats de la procédure de consultation pour la souveraineté
cantonale en matière de procédure électorale (init cant.14.307; 14.316)
9) FF, 2018, p. 747ss
10) BO CE, 2018,p.226s
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